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Vorwort und Gebrauchsanweisung
Natürlich benötigt niemand, der diesen Band zur Hand genommen
und aufgeschlagen hat, eine Belehrung über die Benutzung juristi-
scher Kommentare oder gar über deren Risiken und Nebenwirkun-
gen. Einige Hinweise mögen gleichwohl nützlich sein.

Der vorliegende Spezialkommentar steht in einer chronologischen Li-
nie und engen inhaltlichen Verbindung zu der Kommentierung der
§§ 316–324a HGB durch den Verfasser in dem von Thomas Heidel
und Alexander Schall herausgegebenen Kommentar zum HGB. So
wie die 1. Auflage eine Neubearbeitung und Fortentwicklung der
Kommentierung in der 2. Auflage des Heidel/Schall war, ist die vor-
liegende Neuauflage des Spezialkommentars eine Neubearbeitung
und Fortentwicklung der Kommentierung in der 3. Auflage des
HGB-Kommentars und damit zwar nicht juristisch, aber faktisch
eine 5. Auflage.

Seit Inkrafttreten der Europäischen Abschlussprüfungsreform (→
Vor §§ 316–324a Rn. 3 ff.) gelten für Unternehmen öffentlichen In-
teresses (zum Begriff → Vor §§ 316–324a Rn. 11 ff. und → § 316a
Rn. 6 ff., insbes. 8) neben und vorrangig vor den §§ 316 ff. die Be-
stimmungen der EU-APrVO. Die sich hieraus für die Prüfung der be-
troffenen Unternehmen ergebenden Besonderheiten werden in den
meisten aktuellen Kommentierungen integriert in die Kommentie-
rung der jeweiligen HGB-Paragraphen behandelt. Meine Kommen-
tierung unternimmt es, die relevanten Artikel der EU-APrVO jeweils
gesondert zu kommentieren, loziert in einem Anhang zu den syste-
matisch einschlägigen HGB-Bestimmungen. Welche Artikel wo kom-
mentiert sind, kann neben dem Inhaltsverzeichnis auch der tabellari-
schen Übersicht → Vor § 316-324a Rn. 6 entnommen werden.

Die Neubearbeitung ist insbesondere durch das ESEF-UG und das
FISG veranlasst. Die Prüfung der für Offenlegungszwecke in einem
einheitlichen elektronischen Format zu erstellenden Finanzberichte
hat der Gesetzgeber als Teil der Abschlussprüfung konzipiert
(→ § 316 Rn. 23 ff., → § 317 Rn. 29 ff.). Durch das FISG wurden
durch Aufhebung des § 319a und des § 318 Abs. 1a (idF des AReG)
Unabhängigkeitsfragen neu justiert und die Haftung des Abschluss-
prüfers umfangreich reformiert (→ § 323 Rn. 18 ff.). Angesichts der
Aufhebung des § 319a findet sich die Kommentierung der Art. 4–6
EU-APrVO nunmehr im Anhang zu § 319. Die im aufgehobenen
§ 319a enthaltene Definition des „verantwortlichen Prüfungspart-
ners“ findet sich nun in § 43 Abs. 3 WPO, dessen einschlägige Passa-
gen sind unter → Anh. § 318 Rn. 45 ff. kurz kommentiert. Verbesser-
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te Transparenz über den Anwendungsbereich der EU-APrVO wird
durch die jetzt auch im deutschen Recht enthaltene Legaldefinition
der Unternehmen öffentlichen Interesses (→ § 316a Rn. 6 ff.) ge-
schaffen. Die Auffangregelung zum Prüfungsausschuss in § 324 wur-
de redaktionell umfangreich überarbeitet, die materiellen Änderun-
gen ergeben sich aber im Aktiengesetz, dessen einschlägige Normen
im Anschluss an den Text des § 324 mit abgedruckt sind. Die Über-
gangsbestimmungen zum FISG sind in → Vor §§ 316–324a Rn. 21 ff.
kommentiert. Berücksichtigt ist selbstverständlich auch die durch das
ARUG II neu eingeführte Prüfung des Vergütungsberichts, die zwar
durch den Abschlussprüfer erfolgt, aber nicht Teil der Abschlussprü-
fung ist (→ § 317 Rn. 25 ff.).

Als grundlegend für das Recht der Abschlussprüfung dürfte sich
– angesichts der weit gehenden europarechtlichen Harmonisierung –
das Urteil des EuGH vom 24.3.2021 – C-950/19 erweisen. Der
EuGH hat festgestellt, dass durch die APrRL die „Harmonisierung
der Anforderungen an die Abschlussprüfung auf hohem Niveau be-
zweckt“ wird und „den Abschlussprüfern strenge ethische Standards,
insbesondere in Bezug auf ihre Integrität, ihre Unabhängigkeit und
ihre Unparteilichkeit“ vorgeschrieben werden (Urteilsgründe Tz. 39),
wobei Abschlussprüfungen „nicht nur zuverlässig sein, sondern von
Dritten auch als zuverlässig wahrgenommen werden“ müssen (Ur-
teilsgründe Tz. 42). An diesem Regelungszweck orientiert hat das
Gericht die Bedeutung des Wortlauts stark relativiert.1

Bei allen Paragraphen, die im vorliegenden Band ohne Angabe eines
Gesetzes zitiert werden, handelt es sich um solche des HGB.

Für Kritik, Anmerkungen und Hinweise auf Corrigenda bin ich stets
dankbar.

 

Stuttgart, im September 2021 Matthias Schüppen

1 Eine „Position übernommen“ wird bereits durch Unterzeichnung des Anstel-
lungsvertrages, ja sogar schon durch Vertragsverhandlungen.
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